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Kantonsrat 

A 678 

Anfrage Küttel Beatrix und Mit. über die Auswirkungen der Änderungen des Er-

gänzungsleistungsgesetzes auf den Kanton Luzern  

eröffnet am 26. Januar 2026 

Mit der Vorlage «24.070 Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (Leistun-

gen für Hilfe und Betreuung zu Hause)» hat das Parlament über die schweizweite Veranke-

rung der Betreuung im Alter für EL-Berechtigte entschieden. 

 

Am 20. Juni 2025 haben die eidgenössischen Räte die Änderungen des Ergänzungsleistungs-

gesetzes in der Schlussabstimmung angenommen. Die vom Parlament im Juni 2025 verab-

schiedeten neuen Bestimmungen des Bundegesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV 

und IV (ELG) ermöglichen, Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause über die Ergänzungs-

leistungen zu finanzieren. Dazu zählen Notrufsysteme, Haushaltshilfe, Mahlzeiten zu Hause, 

Begleit- und Fahrdienste. Vorgesehen sind auch Zuschläge für die Miete einer Wohnung oder 

die Anpassung der bestehenden Wohnung. Die Leistungen ermöglichen es den Betroffenen, 

so lange wie möglich selbstbestimmt zu wohnen und einen Eintritt ins Heim hinauszuschie-

ben. Die Änderung tritt voraussichtlich 2028 in Kraft. Die Leistungen sind nicht nur Personen 

vorbehalten, die ständig zu Hause leben. Anspruch haben auch EL-Bezügerinnen und -Bezü-

ger, die zeitweise im Heim oder Spital leben. 

 

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen: 

1. Die Änderungen im Bundesgesetz haben einen Auftrag für den Kanton Luzern zur Folge. 

Wie sieht der Zeitplan für die Anpassung des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen zur 

AHV/IV (SRL Nr. 881) im Kanton Luzern aus? 

2. Welche geschätzten Kosten hat die Gesetzesänderung für den Kanton und die Gemein-

den zur Folge? 

3. Aktuell tragen die Gemeinden ausschliesslich die Kosten für die Ergänzungsleistungen. 

Werden diese Mehraufwände seitens der Gemeinden bei der Totalrevision des Luzerner 

Finanzausgleichs berücksichtigt oder wird der Kostenteiler zwischen Kanton und Gemein-

den? so verändert, dass sich der Kanton wieder an den EL-Kosten beteiligt? 

 

Küttel Beatrix 

 

Boog Luca, Jung Gerda, Dober Karin, Gasser Daniel, Roos Guido, Schnider Hella, Graber Eli-

ane, Schärli Stephan, Stadelmann Karin Andrea, Bucheli Hanspeter, Affentranger-Aregger He-

len, Nussbaum Adrian, Marti Urs, Rüttimann Daniel, Brunner Rosmarie, Krummenacher-Feer 

Marlis, Kurmann Michael, Schnider-Schnider Gabriela, Piani Carlo, Zehnder Ferdinand, Keller-

Bucher Agnes, Broch Roland, Oehen Thomas, Jost-Schmidiger Manuela, Albrecht Michèle, 

Frey-Ruckli Melissa, Fleischlin Priska 

 


